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Xula^e LU proloooll > 0. XXXV. von 1848 .

Polizeiliche Verordnung
über .

ila8 Lefabren äos Rboins von Lasel bis nur Löni^Iieb
Meäerlänäiseben Oren^e bei 8p)^b.

Lrslv ^ K»tI »v »Lru»K.

^ Il^emeine kestimmun ^en kür die Fsvre Stromstreebe bis 8p ^b

dl-'Me / ^

I . ^ IIZemeine Verbinälieklteit rur VerbütunK von kesebsäiAUNA .

1) Zeder bubrer eines auf der b'abrt beßrilkenen oder vor Malier

ließenden 8eßel - oder Vanipfsebilfes bar seine Aufmerksamkeit
darauf 2U ricbten , dass das seiner b êitnnß anvertraute 8cbilk

weder andere 8cbiÜe oder 8ebilfbrüeken , kabren , Zacken, 8cbilk-

müblen , Ladeanstalten oder sonstige an oder auf dem kbeine

bebndlicbe Anläßen bescbädiße , noeb denselben binderlieb oder

dureb dieselben besebädißt werde .
2) küne ßleiebe Verxilicbtunß ließt den k'lossfübrern ob , desßleieben

den zur Leauksiebtißunß oder Oeünunß von 8ebilfbrücken anße-

nommenen kersonen , so wie den Inbabsrn von I^sbren , l^acben,
8ebilfmnblen und von sonstigen Anläßen der vorgedacbten ^lrt.

dr/r/ce / K.

N . Vorkglton viikrond der b'gbrt.

1 ) Im Allgemeinen.

1 ) I^ein 8cbiif darf in den l?abrweß (I^urs) eines andern , im babren

beßrilkenen 8ebiKes bineinfabren und dasselbe in seinein I^aule

stören .
2) ^ n sebarfen 8rrombießunß6n , an denen sieb keine Wabrsebau

beüudet , muss jedes ru Ibal fabrende Oamxksebilk mit vernrin-
r



derter Idrakt so lange fakren, dis inan vom Nintertkeil des 8ekif -
l'es aus in das odene Leed kineinseken dann .

3) ^ uf 8treeden , wo 8ekiüe an Loklwerden oder an festen Werden

liegen , oder am Ufer im Lin - oder Ausladen bogriilen sind,
dürfen die Lwiseken denselben und dem Utslwege fakrenden

DampfsekiKe lrei der Ikalfakrt und beim ^ ufseklagem (Wenden )
nur mit Kälber Krad , lrei der Lergfakrt aber nur mit derjenigen
Lrad fakren, welcke für den Lortgang und die sickere 8teueruvg
des 8ekiifes unumgänglick nötkig ist.

A .
2) Vorbeikskren äer 8ebiffv bei eiasniier .

s . ^ Ilxemeiae Lestiiniaunxe « .

1) l^ur da , wo das Lakrwasser so Kreit ist , dass dasselbe okne
Zweifel kinreiekenden kaum für die gleickLeitige Vurekfakrt
dreier 8ekiüe gewäkrt , darf der Lükrer eines 8ekitkes es unler-

nekmen, bei einem andern 8ekiKe in derselben oder in entgegen¬
gesetzter kicktung vorbeiLufakren .

2) Wo es an kinlängliekem kaum Lum Vorbeifakren mangelt, Kat das
xu Lerg fakrende 8ekitk , wenn dasselbe voraussiektliek mit einem
Lu Ikal fakrenden in der Lnge Lusammentrellen dünnte, unterkalb
der Lnge LU kalten , bis das Ikalsekilf durek die letLtere gefakren
ist. Lelindet siek aber bereits ein 8ekiik in der Lnge , dann muss
das andere 8ckiik so lange vor der Lnge kalten, bis das erstere die¬
selbe durcklakren Kat.

3) Lein Dampfsekilf darf siek einem , in einer Lnge vorlakrenden 8ckilke
auf mekr als rwei 8ekiüslängen (80 Neter ) näkern .

db/r/ce/

t , VsrSeitsIî Eii in entgsgenßvsetrtcr

1) ^lle Dsmpfsckilfe und mit günstigem Winde segelnde 8ekiils ,
weleke , in entgegengesetLter Liektung fakrend , einander in eben
dieser klckrung begegnen , sollen (^ teuerbordseits ) auswei-
cken , so weit dies Lur Vermeidung des ^ neinanderstossens erkor-
derlick ist.

2) Ist der kukrer eines Lckiües durek besondere Umstände an der

Lelolgung dieser Vorsekrilt gebindert , so Kat derselbe die im
Artikel 5 . vorgesckriebenbü Xeicken Lu geben.

3) Wenn die Lükrer rweier » in entgegengesetLter Liektung fakrender

Vsmpfsckilf« gleiekLüitig Lu brdennev geben » dass sie von der
vorstekend Lu 1 . gegebenen Vorsckrift abweicken müssen , so soll
das auf dem Lu Lerg fakrenden 8ekille gegebene ILeieken mass¬

gebend sein.



e. In äerielken lUcktunx .

1 ) Urreicbt ei» Dam^ fsebilk ein vorfabrendes bis 2» einer Untfernung
von Lwei 8cbilfslängen (80 Meter) , 80 darf 68 sieb demselben
nicbt weiter nähern . Will jedocb der bubrer des biutern 8cbilfes
vorbeilabren , 80 inu88 derselbe fünf Oloekensebläge geben, und
eine blaue klagge (^ur lVacbtLeit, statt dieser , eine bellbrennende
Laterne mit weissem Olase) auf balben Ma8l aubrieben 1a88en.
Dasjenige 8ebilk ^ welcbes vorbeifabren soll , inu88 , sobald dieses
Beleben gegeben worden , naeb der recbten 8eite (8teuerbord -
8eite), das vorfabrende aber naeb üer linken (Laekbordseite ) a U8
weicben .

2) 8oba1d das bintere 8ebilf mit (lern vorfabrende » oder mit dem
letzten , von die8em gescblexxten 8cbi1k6 bi8 auf balbe 8cbilflänge
auf gleieber Döbe sieb belindet , m»88 da8 vordere 8ebilk 80 lange
mit verminderter Uralt fabren , bi8 jenes elftere vorbeigefabren
18t.

3) Wenn ein be88er segelndes 8ebilf ein vorfabrende8 erreicbt ,
und der b'übrer de8 er8tern dem letzteren vorbeifabren will , 80
bat dei86lbe dies durcb knf Zeitig Lu erkennen ru geben . Ms-
dann bat der bubrer de8 vorfabrenden 8cbilfes 80 lange die 8e-
gel Lu mindern , bi8 da8 andere 8ebilk vorbeigefabren ist .

6 .

<l . Vorscliriltcu In ItelreC ller Nsm^ kseklepprüxe .

1) 4lle Dampfsebilke obne 4nbang und alle mir günstigem Winde
segelnde 8cbiKe mü88en den 8eb1expLÜg6ll ausweieben . Mangelt
der bierLu erkorderlicbe kaum , 80 mü88en die bubrer des 8eblexx-
Luges und der angebängten 8ebilfe, aueb wenn ibnen kein ^ sieben
Lum Ausweieben gegeben i8t, naeb Vorsebrilt der ^ rt . 4 - und 5.
ausweieben , und dabei die angebängten 8ebille in Line lbinie bin-
ter einander bringen .

2) Lei allen Vorbeilabrten anderer 8ebiüe baben die kÜbrer des
8cbleppLug6S und der angebängten 8ebilfe für das XusammenLieben
des ^ uges in der Vrt Lu sorgen , dass die vorbeifabrenden 8cbilfe
den erforderlicben kaum linden .

3) Oie Vorscbrilten der 4rt . 1 . bis 5 - sind im Hebriden aucb von
allen 8cbleppLugfübrern Lu befolgen , sie mögen mit oder obne
4nbang fabren . Insbesondere ist beim Vorbeifabren von 8cblepx-
LÜgen aneinander dem ^ rt . 5 . Lu genügen und es dürfen , ausser
in dem balle eines soleben Vorbeifabren « , 8eblexxLüge niemals
nebeneinander in gleieber Höbe fabren.



4) Niemals dürfen mebr als je ?wel 8cbiüe nebeneinander gebu^^elt
fabren .

-di/r^e/ 7 .
e. In Itetreli äer 8exeIseIiiLe.

a) ^ en»r sie von ^ fer'ckön A»L0A »rr ioe »°Äen.

1) ^ llen von kferden gezogenen 8ebilken darf nur auf der , dein

Keinxfade entgegengesetzten 8eite vorbeigefabren werden . Die

gezogenen 8ebilke müssen auf da8 , iin ^ rt . Z . Nummer 1 . vorge -
scbriebene ^ sieben sieb soweit als müglieb dem Keinpfade näbern .

2) ^ wiseben einem gezogenen 8ebilfe und dem keinplade darf nur
von einem nur Personenbeförderung dienenden Oam^fsebiKe, und
rwar nur dann durebgefabren werden , wenn oüenbare Oefabr
8tatt trat, wenn ruvor da8 2eieben dureb ^ nruf von dem Dam ^f-
scbiüe au8 gegeben worden , und wenn das gezogene 8ebilk sieb
ausserbalb de8 gewöbnlieben Lergfabrwassers beündet . Oer kübrer
des 8egs1sebiÜ68 mu88 auf den ^ nruf sogleieb die keine fallen
lassen und das Oamxfsebilf mit stillgestellten Kadern über die
keine forttreiben .

8 .

1t^«rrn »re r« ir-eiöerr .

1 ) kinem , oline Hülfe der 8egel ^u Ibal treibenden 8eg6lsebi1f6
muss jedes Oampfscbilf ausweieben . Mangelt es bierru an kaum ,
so muss das 8eg6lscbiK

' auk das im ^ rt . 5 - vorgesebriebene ^ .ei-

eben mit Oülfe von Kudern und ^ nber so weit als müglieb 2ur
8eite ausbiegen .

2) Oas (^uertreiben der 8cbi1ke ist , den Kall böberer Oewslt aus¬

genommen , untersagt .

^4^/r^e/ 9-

e) ^ enn »re ka »)r>en.

kavirende 8cb!Ke dürfen niebt rwiseben einem OamxfscbiKe und dem

von diesem gebaltenen klfer fabren . Dieselben müssen daber

wenden , bevor sie den kabrweg (Kurs) eines sieb nabenden

OamxlscbiKes durcbbreu ^en.

k. Io iietreki «ier einzelnen kolirreuxe.

1 ) In der Nabe tiefbeladener , so wie aller kabrseuge , deren Oela-

stungsfäbigbeit weniger als 600 Zentner beträgt , müssen die Oam ^rf-

scbiüe , sofern es obne oüenbare Oefabr für dieselben oder für die



angehängten Oütersehiüe geschehen Hann , mit verminderter Bratt
vorbeifahren , falls aber sonst für jene Babrreuge Oetabr entstände ,
Zeitig stopfen .

2) Die Bübrer der vorstehend 2u 1 . genannten hleinen Bahrseugs
dürfen den Oang der Dampfschiffe nicht dnreh vermeidliche An¬
näherung stören ; dieselhen müssen vielmehr aus dem Balirwege
(Burs ) des Dampfschiffes sieh entfernen .

/ /

3) k'skren 6er Sekitke 6ureli Sokilkbrücken uv6 bei käliren .

1 ) ^ lle 8ehikfsführer sind 2ur Befolgung der für 8chiffbrüehen und
bahren ertlieilten besonderen Vorschriften verpflichtet .

2) Die Bührer von liierenden Brüchen und Oierponten müssen den
in der Bahrt begriffenen Dampf - und 86ge1sehiffen ausweieben .

3) 8olehen 8ehilfen , welche von 8lel1en ober - oder unterhalb einer
fließenden Brüche oder Oierponte ahfahren (ablegen ) , müssen die
Bübrer der letzter » den Weg trei machen , und rwar den Dampf¬
schiffen auf das im ^lrr. 5 . vorgesebriebene Reichen , den 8egel -
schilken aut ^ nruf oder ^ ufhissen einer rotben Blagge .

d) Die Dampfschiffe dürfen , sofern nicht die volle Vlaschinenhraft
2 u deren sicheren 8teuerung durch die 8ehiffbrüche erforderlich

ist , durch eine solche nur mit verminderter Bratt fahren .
5) Tur Nachtzeit muss der 8ehi1fskühr6r die ^tbsicbü durch die Brüche

2 u fahren , mittelst eines Böllerschusses rm erhennen geben , und ,
his die 8ißll3llatern6n auf der Brüche aufgezogen sind , vor dersel¬
ben warten .

L) ^nkslten 6er Damptscliilte nur kersonenbekör6erunZ.

1) 8oll ein Bersonen -Dampkschilk an eine Bandungs -Brüche antahrea ,
so ist vorher mit der Oloche 2U läuten . 8oll dasselbe an einer
Nacbenstation snbalten , so ist das Teichen bei läge durch Zuf¬
lüssen einer Blagge , bei Nacht durch Zuflüssen einer hellbrennen -
den Baterne mit weissem Olase 2u geben . Oleicber Teichen hat
der Naebenfübrer , welcher an das Dampfschiff anlabren will , sieh
2 u bedienen .

2) Bei Annäherung eines Nachens müssen die Bäder des Dampf¬
schiffes Zeitig still gestellt und bei der Abfahrt desselben so spät
wieder in Dmgang gesetzt werden , dass der Nachen Heine gefähr¬
liche 8chwanhungen erleidet .

3) Die Nacbenkübrer haben dis ei »gestiegenen Bersonen aukrukordern,
sich sogleich nieder ru setzen .

2



4) Der Racken mu88 von Lwei marken , gckilfkundißen Nännern von
gutem Luis gefükrt werden , in gutem 2u8tande , volktändig au8-

gerÜ8tet , und mir der LeLeieknung 86incr erlaukten Lin8enkuug3tief6
V6r86ktzN 861N.

5 ) Die Ort 8kekörde Kar darauf Lu kalten , da 88 den vor 8 tekevd Lu d

gedaekten Lrforderni 88 en 8tel8 genügt werde , nack Lm 8tänden 80-
gleick ^bkülfe anLuordnen uncl cler Damxf8ekilffakrt8-V6rwaltung
iVlittkeilung Lu macken .

6) Riemand darf , okne den unter d - erwäknten Lrforderni88en genügt
Lu Kaken , ker8onen oder Oüter Lu einem Dampf8ckilfe bringen oder

von dem86lken aKkolen.
7) Die Lükrer von Dam^f8ckiKen dürfen keim ^klakren von Landung8 -

krücken kein andere ^ im Lakren Kegrilfen68 8ckiikf in 8einem Lort-

gange Kindern. Die Lükrer der Lu Lerg fakrenden DamplsckiKe
8ind verpllicktet, Ikakekille in ikrer Wendung kei der ^ n - und
^kfakrt nickt Lu 8tören . Wenn die Lükrer nake kintereinander
Lu Lkal lakrender Dampf8ekitfe auldreken wollen , 80 darf da8 Lu-
letLt fakrende 8ekiif da8 vorlakreude in 8einer Wendung nickt
Kindern.

/Z

5) Verkalken vsbrenä <les kabrens rur l^selitreit und bei lVebel .

1 ) dede8 8ckilk, we1eke8 in der Aeit von 8onnenuntergLng Ki8 8on -

nenaulgang fakrt , MU88 auf der Lerglakrt mit Lvvei üker einander

angekrackten kellkrennenden Laternen am Naste , oder , in Lr-

mangelung de8 Na8ter> , am Lamine , auf der dkak 'akrt au 88er-
dem mit einer dritten Laterne unter dem Lug8xriet ver8eken 8ein .
Line der am Nagte oder Lamine kelindlicken Laternen mu88 kei

Dampf8ckiKen Lur Leförderung von Ler80nen, von rotker, kei Dampf -

8cklexpern von grüner Larke , die übrigen Laternen können dagegen
vvei8 8ein . Oe8ek1e^ t6 LakrLeuge 8ind nur mit Liner weiten La¬
terne am Na5te Lu ver8eken. 8ckleppLÜge dürfen nur kei Nond -
oder 8tern6llk6l1e Lur RacktLeit fakren.

2) Lei nebligem Wetter mÜ88en alle DamxfgckiKe mit verminderter
Lraft fakren und deren Lükrer ununterkrocken die Olocke lauten
Ia886n . Wird der Rekel 80 dickt , da88 Keine8 der Ufer mekr ge8eken
werden kann, 80 MÜ886N die Dam ^fgckiKe fegtgelcgt werden .

3) Aur RacktLeit darf keim Vorkeilakren niemal8 von der im ^trt. 4
Rümmer 1 . keLeickneten Licktung abgewicken werden.

6) Verbalten bei kobem Wa»ser8tsn6e .

1 ) Lei einem Wa886r8tAnde von mekr sl .8 l6 Lu88 üker den mittleren



Wassersland an der ^ l-falirtsstadon, ist die Oalnt von Vampfseliiiken
untersagt .

2) 8ei einer Wasserllölie von einscllliessliell 13 Iris einscllliessliell 10
küss ülier den niittleren Wasserstand an der ^ Irfalirtsstation , dürfen
Oampfscliiil

'e / nv l^aelit/eit ülrerliaupt niclit , lrei läge nur in der
IVlitte des 8trome8 faliren; jedoeli 18t <lie / uni Verliellr notliMendige
-Vinialieiung UN die ein/elnkn 8tatioiieil gestattet. Dis / u llnd fllll '611 -
den Oamjrfsellitfe dürfen lrei dem vorstellend / u 2 - gedacliten Was-
serstande mit nielit grösserer lvralt faliren, als / ur siclieren 8reu6rung
des 8eliill 'es nötliig ist.

3) Lei 61116111 Wasserstande von einscllliessliell 9 lris / u 13 Ouss ii Irer
den mittleren Wassel Stand an der 4lrfalirtsstatioii, müssen dieDani ^i-
sctlitfe / n dlial in der Nitte des 8tromes , / n 8erg in einer Ontfer-
nung von mindestens zwei 8cliill'

släligen (80 iVleter) vorn geMölinlielien
Oferrande faliren.

4) l ) >6 Oegelstände, Melelie 1 >i l' di6 einzelnen 8lreelien maasgelrend 56in
sollen , Merilen von d6n Regierungen nacli d6Ni Lik/'K^ n/'A-e^, d/anir-
He/nrei- , , Oo^/e/r^si ' , Oö/zre/' , und
uLnrnre/'ie^e/' Oegel lielcannt gemaclit werden.

^ / /.I
7) Verbslten beim kostkskren.

1 ) Ist 6in 8cliilf oder Oloss irgendwo im 8trome festgefaliren , 80 liat
dessen Onlirer an 6in6r geeigneten , mindestens eine 8tunde strom-
anlvvärts gelegenen 8t6ll6 61116 Walirselian aufzustellen , Melclie an¬
dern 8cllilf - oder I' losslnlirern / nruft, dass und MO 6in 8cliiif oder
Oloss festgefaliren ist. Diese Walirselian muss da86l1)8t 80 lange
verweilen , Iris si6 durcli 6in6 zweite W'alirseliau lienacliriclitigt ist,dass jenes 8eln'fl' oder floss wieder llott geworden , oder dass, aus
di6 , der Ooli/eilieliorde sofort / u macliende Anzeige , eine öllent-
liclie öeleanntmacliung erfolgt ist.

2) 4n 8t6ll6n , wo 6in 8cliilf festgefaliren oder gesunken ist , soll jedes
Dam îfseliilf mit fallier I^ralt vorlreikaliren .

3) 4n den 8tellen , wo 8cliiüe gesunken sind , Merden die erldrder-
liclien 8ielierli6it8/6icli6n dureli die Ortslieliörde aufgestellt werclen .

/6

HI . Verbslten vübrenä cles KtiillioZens.

1) 4us86iliallr den Häfen dürfen am Oein^fadufer nie melir als drei
8elii1le in der Lreite des 8tromes nelreneinander liegen . Leim Vor-
lreifaliren der von lderden gezogenen 8cliiKe muss auf stillliegenden
8eg6lselii1f6n , Menn es angelit, der IVlast niedergelegt , sonst aber muss



so weit vom Dler abgelegt werden , (lass das Zugseil unter den 8ebif-
ien durcbgekübrt werden bann . Lei Durcbleitung des 8eils muss die

Lemannung des stillliegenden 8cbiffes bebülflieb sein .

2) 411e blosse , welebe am Leinpfadufer liegen , müssen mit vollstän¬

digen 8eilleitungen verseben sein , 4ucb dürfen diese blosse , sofern
sie nielit auf der Leise begriffen sind , niebr über 250 buss weit in
den 8trom reieben. Der blosser ist .̂verbunden , die langen (Linde-

böiger) gleicbmässig mit dem blosse abgusebneiden und die 4nker so
gu setgen , dass sie der 8cbillfabrt niebt binderlieb sind . Die bloss-

mannsebaft muss die 8cbide, welebe das bloss niebt umsämmen kön¬

nen , an demselben vorbei tortgieben.

3) 8ind 8ebiüe oder blosse bei nebligem Wetter an 8teI1en vor 4nker

gegangen, an weleben diess niebt gu gesebeben pflegt , so ist auf den

DampfscbiKen alle fünf Minuten die Olocke anguseblagen , von an¬
dern 8cbillen und von blossen aus eben so oft durcb das 8praebrobr
gu rufen .

4) 411e 8ebiüe , welebe bei l^aebt auf dem 8trome in der lXäbe des
babrwassers , oder ausserbalb der Häfen in der lXäbe der Landungs -

brüeken für Dampfsebille, oder an 8tellen liegen , an weleben sonst
keine 8ebilke angulegen pflegen , müssen mit einer bellbrennenden La¬

terne am Maste an der 8eite des babrwassers oder an einer sonstigen
erböbten 8telle und rwar dergestalt verseben sein, dass die Laternen

von beiden 8eiten aus wabrgenommen werden können . In äbnlieber

Weise sind gur l^aebtgeit aueb die Lbeinmüblen und sonstigen im

kbeine belindlieben Anlagen mit einer Laterne gu verseben . Wo

mebrere Müblen in Liner Leibe aufgestellt sind , genügt die Anbring¬

ung einer Laterne auf den äusseren Müblen an der , dem babrwasser

gugekebrten 8eite. 4uf blossen , welebe vor 4nker liegen , müssen

gur l^acbtgeit an jeder der beiden, dem babrwasser gugekebrten
Lcken , auf einer boben, weit siebtbaren 8te11e, gwei Laternen neben¬

einander aufgerieblet werden .

IV . LesümmunKen in Letreff äsr Lsäennstalten unä sonstigen Anläßen.

1) 4m Leinpladufer belindliebe Ladeanstalten oder sonstige Anlagen oder

Oegenstände , welebe den Lein/.ug bindern , müssen von den Inbabern

mit vollständigen 8eil1eltung6n verseben werden .

2) Aur l^aebtgeit ist auf den fliegenden Drücken an einer erbabenen

8telle , desgleieben auf dem ersten 4nkernacben eine bellbrennende

Laterne vom Inbaber gu balten.



SkH ^ vttv HdtlrvilmiK .

kesoväere Lestimmungen.

/ § .

I . ^Vribrsebsu .

^ ur 8icberbeit der 8ebilffabit werden an folgenden 8te11en Warscbau -
8tationen erricbtet :

1) am bingerloebe ,
2) an der Wirbels ^ und Lwar auf der Lebe derselben ,
3) ain Lainmereef ,
4) ain Oebsentburm ,
5) an der Laub bei 8t . Lroar ,
6) bei eineni Wasserstande unter 10 buss , ain Lnger 'seben Orunde ,7) bei einein Wasserstande unter 11 buss , in der bbeindorfer Leble .

bür diese Wabrsebauen wird von allen , an den vorbeLeiebneten bunkten
vorbeifabrendeil 8ebiüen und blossen , Lur Deckung der kosten , ein
massiges Lntgelt erboben . In Letreb ' dieses Lntgelts und des Wabr -
sebauesdienstes werden besondere bestimmungen erlassen werden ,leder 8ebibs - und blossfübrer bat die ilnn dureb die letzteren auf-
Luerlegenden Verbindliebkeiten püukdicb ru erfüllen .

II . kosondoro kestimmunAen für di« 8tl-om8ti6oIc6 von Ä . 6oar bis ÜMAen .
1 ) 4 ul der 8tro,nstleeIi6 Lwiseben 8t . und A '

/rHV/r darf niemalsein 8elM an den badkasten eines Dampfsebleppscbilfes genommenwerden .
2) In der Lerglabrt auf der gedarbten 8treeke müssen die , einem

8eblex ^sebiKe angebängten babi 'Leuge in Liner Linie binter einander
gebalten werden .

3) Li nein 2U berg fabrenden 8cblepxsebi
'be dürfen auf der su 1 . be-

Leiekneten 8treeke böebstens drei 8ebibe sngebängt werden , jedoebnur dann , wenn die Ladungslabigkeit derselben 250 Last oder
weniger beträgt , beläuft sieb die Ladungslabigkeit bober , so dür¬fen nur Lwei 8ebibe in das 8eblexptau genommen werden .4) Linem Lu dbal fabrenden 8eble ^ 8cbilfe dürfen auf der Lu 1 . be-Leicbneten 8treeke böebstens vier 8ebibe angebängt werden .

S 9 .

HI. bliegenä« Lrüelien unä üierponten.
1) beim Vorbeifabren von Damxf - und begelsebilken müssen die bie¬

genden brücken und Lierxonten bei Frersuc/r , LcruterLurg , 8/ -exer ,
3



6ern §^er
'nr, / l̂ önr»E/rt6r , ^ o/rn, Aanrnr und an der dei

^ a/rten naed dem reckten Oler ausvveicken , an welckem sie auck
Lur l>sacktL6it liegen sollen . Oie dienenden Brücken und Oierponten
LU ^Nü/rürg 'e/r, / ^ ornrL, 0/ -/ -e/r^6r

'
nr, Wernvre ^, / ,M2, ^ ar^er ^vee/ 't/r,

t/erc/rn^e», ^ ert^^anLe/r , Zne/rAerA ^ ee§ und ^ nrnrerm^
müssen den Oampk- und Aegelsckillen nack dein linken Oler liin
ausvveicken , auck daseldst Lur lVacktLeit liegen .

2) 8ollten besondere Umstande Lur ^ acktLeit eine andere, als die Lu 1 .
vorgesckriedene Oage der Brücken oder Bonten notkwendig macken ,
so muss dei Vnnakerung eines Oamplsekilles die Olocke aus der
Brücke oder Bonte so lange dauernd geläutet werden , dis vom

Oamplsekille aus durek Olockensckläge die Wakrnekmung Lu erken¬
nen gegeden , und die Oesckvvindigkeit des Oamplsckiües vermindert
ist . Oie Brücke oder Bonte muss dann sogleick das dakrwasser dei
maclien .

3) Wenn Lu Aar §srLvve/'/^ dei kleinem Wasser OamplsckleppLÜge oder

äeAelsclülle sied degegnen , so muss die dortige dienende Bonte so

lange in der Mitte des Stromes kalten , dis die 8eklep ^LÜg6 oder 8e-

gelsckille vordeigelakren sind .

StrgfbestimlllunK .

/ AI .

Wer eine der , in der gegenwärtigenVerordnung entdaltenen Vorsckrilten
nicdt delolgt oder verletLt , unterliegt einer Oelddusse u . s . w . (nacd
den in jedem 8taate destedenden oder Lu erlassenden OesetLeu .)

5 " L
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